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Quelle: Prognos 2017: Studie anlässlich des Wohnungsbautags 2017 im Auftrag des Verbändebündnis Wohnungsbau
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Entwicklung Baukosten
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Quelle: „Das Baujahr 2018 im Fakten-Check“, ARGE Kiel, Pestel Institut, 01.03.2018 

Investitionskosten und Verteilung der erfassten Kostentreiber für den Wohnungsbau auf die 

jeweiligen Verursacher am Beispiel von Wachstumsregionen bzw. Ballungsgebieten, Bezug: 
Typengebäude MFH kostentreibende Entwicklungen im

[€/m² Wfl.] 
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Kommunen

Entwicklung

Baulandpreise

Bezugsjahr

Gestehungs-
kosten

Vorgaben/Anforderungen

Bund und Länder

85 €/m² 

3,8 %

254 €/m² 

11,5 %

168 €/m² 

7,6 %

502 €/m²

22,7 %

2.209 €/m²

100 %

Änderung von gesetzlichen 
Rahmenbedingungen sowie von  

technischen Bestimmungen/Normen

Besondere Auflagen bei Planver-
fahren und Gebäudeausführung 

sowie zusätzliche Abgaben   

Veränderungen des mittleren 
Preisniveaus für Bauland 

in Deutschland  

Veränderungen des mittleren 
Preisniveaus für Bauprodukte/ 

Bauleistungen sowie Nebenkosten 

in Deutschland  

Gesamt-/Investitionskosten 
im Jahr 2000

Betrachtungsjahr

2. Quartal 2017
Hinweis: Zwischen dem Bezugsjahr 2000 und dem Betrachtungsjahr 2. Quartal 2017 
sind die Lebenshaltungskosten in Deutschland um rund 28 % angestiegen 
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 Seit Beginn dieses 

Jahrzehnts sind die 

Kaufpreis/ Jahres-

mietenverhältnisse in 

weiten Teilen des Landes 

deutlich angewachsen. 

 Zum Erwerb einer 

Eigentumswohnung 

müssen im bundesweiten 

Durchschnitt derzeit 

knapp 25 Jahresmieten 

aufgewendet werden. 

 In den sieben größten 

Städten sind es im 

Durchschnitt 

gut 29,4. 

Liegenschaftszinssatz im Niedrigzinsumfeld
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Immobilienbewertungsverfahren

Ertragswertverfahren gemäß ImmoWertV (Allgemeines Verfahren)

Jahresrohertrag

Bewirtschaftungskosten

Jahresreinertrag

Bodenwertverzinsung

Reinertrag der baulichen Anlage

Barwertfaktor

Marktanpassung und besondere 

objektspezifische 

Grundstücksmerkmale 

-

x

Bodenwert

Liegenschaftszinssatz          

Gebäudeertragswert

x

Ertragswert = Verkehrswert

Ertragswert vor Marktanpassung

+

Bodenwert selbstständig

nutzbarer Teilflächen

+/-

-
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Bewertung von Immobilien des Anlagevermögens in 

der Handelsbilanz
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Anlagevermögen:

Bewertung bei dauerhafter 

Nutzungsabsicht

Anlagevermögen:

Bewertung bei nicht 

dauerhafter 

Nutzungsabsicht

Anlagevermögen/

Umlaufvermögen:

Zum Verkauf vorgesehene 

Immobilien

subjektiver Immobilienwert intersubjektiv 

nachprüfbarer

Immobilienwert

intersubjektiv 

nachprüfbarer

Immobilienwert

Bewertung Grund und Boden 

und Gebäude als zwei

Vermögensgegenstände

Bewertung Grund und Boden 

und Gebäude als zwei

Vermögensgegenstände

Einheitlicher 

Vermögensgegenstand
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Bewertung von Immobilien des Anlagevermögens in 

der Handelsbilanz
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Folgebewertung – dauernde Wertminderung

• Niedrigerer beizulegender Wert bei dauerhafter Nutzungsabsicht

• Ermittlung des subjektiven Immobilienwerts am Stichtag

• Soweit subjektiver Immobilienwert > intersubjektiver nachprüfbarer 

Immobilienwert

• Beruht der Mehrwert auf Synergien, die bereits zum Kaufzeitpunkt 

vorhanden waren?

• Wenn ja: Sind diese Synergien noch werthaltig?

• Wenn ja: subjektiver Immobilienwert = beizulegender 

Wert

• Wenn nein: intersubjektiv nachprüfbarer Immobilienwert

maßgeblich

8



GdW Bundesverband deutscher Wohnungs-

und Immobilienunternehmen e.V.

Bewertung von Immobilien des Anlagevermögens in 

der Handelsbilanz
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• Kriterien einer dauernden Wertminderung bei Gebäuden

• Beizulegender Wert liegt erheblich unter dem Buchwert und

• die diesem Wert zugrunde liegende Wertminderung ist 

voraussichtlich nicht nur vorübergehend 

• Negativabgrenzung

• Innerhalb eines Zeitraumes von 3 bis 5 Jahren erreicht der sich bei 

planmäßiger Abschreibung ergebende Buchwert den niedrigeren 

beizulegenden Wert des Bilanzstichtages

• U. U. Verlängerung des Beurteilungszeitraumes auf 10 Jahre, wenn 

Gebäude eine besonders lange (voraussichtliche) 

Restnutzungsdauer besitzt, in der Regel mindestens 40 Jahre

9
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Beispiel

Ein Wohnungsunternehmen erstellt ein Wohngebäude auf einem Grundstück, das vor 

30 Jahre angeschafft wurde und damals Bauerwartungsland war.

Grundstück: 1.000 m², ursprünglich AK 20 EUR/m²

urspr. AK = BW am 31.12.2019 = 20.000,00 EUR

Bodenrichtwert 2019: 400 EUR/m²

Gebäude: 24 WE mit insgesamt 1.500 m² WFL 

(Fertigstellung Ende Juni 2019)

HK = 4.500.000,00 EUR (3.000 EUR/m²)

Ermittlung des Verkehrswertes der Immobilie am 31.12.2019 nach ImmoWertV auf 

Basis einer nachhaltig erzielbaren Miete von 10 EUR/m² und einem Liegenschaftszins 

(LGZ) von 3,5 %. 

Ergebnis: Verkehrswert zum 31.12.2019: 4.000.000 EUR
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Bodenwert: 400.000 EUR      (BW 20.000 EUR)

Gebäudeertragswert: 3.600.000 EUR (BW 4.500.000 EUR)

4.000.000 EUR (BW 4.520.000 EUR)

Verfahren der Repartition %

auf Verkehrswert von 
4.000.000 EUR gerechnet

Bodenwert 400.000 EUR 8 % 320.000 EUR

Gebäudeherstellungswert 4.500.000 EUR 92 % 3.680.000 EUR

4.900.000 EUR 4.000.000 EUR

Handelsrechtlich sind Grundstück und Gebäude 2 Vermögensgegenstände. 

Deshalb muss der Ertragswert der Gesamtimmobilie aufgeteilt werden.

Aufteilung des Verkehrswertes nach ImmoWertV

Diese Aufteilung ist für handelsrechtliche Zwecke nicht geeignet!

Beispiel

11
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Exkurs:

Aktivierung von nachträglichen Herstellungskosten nach 

IDW RS HFA 31 

12

 Zeitraum der Herstellung und Aktivierung?

 Konkretisierung des zu bewertenden Vermögensgegenstands erst nach 

Beendigung der Aufstellung des Abschlusses

 Bisher angefallene Aufwendungen für Vorbereitungsmaßnahmen wurden in der 

betreffenden Periode als Aufwand erfasst

 Aufwendungen dürfen nach IDW RS HFA 31 in späteren Perioden nicht 

aktiviert werden (Kein Spielraum für Bilanzpolitik mehr!).

 Praxistipp: Aktivierung von Bauvorbereitungskosten nach Formblattverordnung 

unter A.II.9. 

 Prüfung im Folgejahr, ob Aktivierungsvoraussetzungen noch gegeben sind.
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Bilanzierung von kombinierten Modernisierungs-,

Aufstockungs- und Neubaumaßnahmen

Sachverhalt:

• Ein Wohnungsunternehmen beabsichtigt, eine kombinierte Modernisierungs-, 

Aufstockungs- und Neubaumaßnahme durchzuführen. 

• Hierbei sollen zunächst zwei bestehende Baukörper durch einen Neubau 

miteinander verbunden werden. 

• Gleichzeitig ist die Aufstockung der Bestandsgebäude um eine Etage 

(Penthouse) geplant. 

• Des Weiteren sollen die Bestandsgebäude energetisch saniert werden.

Frage:

• Liegt ein einheitlicher (neuer, anderer) Vermögensgegenstand nach der 

kombinierten Modernisierungs-, Aufstockungs- und Neubaumaßnahme vor?

• Wie ist die Restnutzungsdauer einzuschätzen?

14
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Bilanzierung von kombinierten Modernisierungs-, 

Aufstockungs- und Neubaumaßnahmen

• Bei der Erweiterung eines Gebäudes stellt der IDW RS IFA 1 nicht auf die 

Wesentlichkeit der Erweiterung ab. 

• Auch geringfügige Erweiterungen können zu Herstellungskosten führen. 

• Um die Voraussetzungen eines neuen/ anderen Vermögensgegenstands zu 

erfüllen, ist aber ein Bezug zu einer wesentlichen Verbesserung des gesamten 

Gebäudes erforderlich. 

• Nach IDW RS IFA 1 Tz. 10 ist eine wesentliche Verbesserung gegeben, wenn 

über eine zeitgemäße substanzerhaltende Erneuerung hinaus die 

Gebrauchsmöglichkeit des Gebäudes (Nutzungspotenzial) im Ganzen deutlich 

erhöht wird. 

• Schlussfolgerung: Wenn die Neubauteile dem Gesamtgebäude das Gepräge 

geben, ist von einem neuen Vermögensgegenstand auszugehen.

• Geht man von der Annahme aus, dass ein neues Gebäude entstanden ist, muss 

die Nutzungsdauer neu festgelegt werden. 

15



GdW Bundesverband deutscher Wohnungs-

und Immobilienunternehmen e.V.

Jahresabschluss 2019 – Aktuelle Themen

1. Bewertungsfragen bei Neubauten

2. Bilanzierung von Erweiterungen

3. Update Lagebericht

4. Klimaschutzgesetze und 

CO2-Bilanzierung

5. Unternehmenstrends und 

Digitalisierungsleitfaden

16

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhkIbL16XSAhVBOBQKHeT3BfAQjRwIBw&url=https://pixabay.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-1076799/&bvm=bv.147448319,d.d24&psig=AFQjCNHcxwybabdYNCAA75B9CRzO3rR-Wg&ust=1487920929791557


GdW Bundesverband deutscher Wohnungs-

und Immobilienunternehmen e.V.

§ 289 HGB – Wie alles begann:
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§ 289 - § 289 f HGB aktuelle Fassung
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Mustergliederung für den Lagebericht nach DRS 20

1. Grundlagen des Unternehmens                                                                 

z. B. Geschäftsmodelle, Ziele und Strategien

2. Wirtschaftsbericht 

a) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene 

Rahmenbedingungen

b) Geschäftsverlauf

c) Ertragslage

d) Finanzlage

e) Vermögenslage

f) Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4. Risikoberichterstattung über die Verwendung von 

Finanzinstrumenten

19
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1. Zulässige Prognosen

 Punktprognose (Angabe Zahlenwert)

z. B. „Wir erwarten einen Umsatz aus der Hausbewirtschaftung im 

Geschäftsjahr 2020 von T€ 2.000“

 Intervallprognose (Angabe einer Bandbreite) 

z. B. „Wir rechnen im Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatz aus 

der Hausbewirtschaftung zwischen T€ 1.900 und 

T€ 2.100“ 

 Qualifiziert-komparative Prognose (Angabe der Veränderung im 

Vergleich zum Istwert und deren Intensität) 

z. B. „Wir erwarten im Geschäftsjahr 2020 einen leicht steigenden 

Umsatz aus der Hausbewirtschaftung“

Prognose-, Chancen- und Risikobericht
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2. Unzulässige Prognosen

 Komparative Prognose (Veränderung im Vergleich zum Istwert 

ohne Angabe von deren Intensität) 

z. B. „Wir erwarten im Geschäftsjahr 2020 einen 

steigenden Umsatz aus der Hausbewirtschaftung“

 Qualitative Prognose (nur verbale Beschreibung)

z. B. „Wir erwarten im Geschäftsjahr 2020 einen 

zufriedenstellenden  Umsatz aus der Hausbewirtschaftung“

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

21
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Änderung des IDW PS 350

Stärke Betonung des risikoorientierten Prüfungsansatzes

Erstmalige Regelungen im Zusammenhang mit 

• lageberichtsfremden Angaben, 

• nicht prüfbaren Angaben sowie 

• Querverweisen

Anpassung des Bestätigungsvermerkes 

• neuer MusterBV für GJ ab 2018 

22
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Prüfbare Lageberichtsangaben

Lageberichtstypische Angaben Lageberichtsfremde Angaben

(grundsätzlich in die Prüfung einbeziehen, Ausnahme:

eindeutige Abgrenzung oder Entscheidung des

Abschlussprüfers zur Nichteinbeziehung)

Gesetzl. Angaben

(§§ 289, 289a 

HGB)

+ DRS 20-Angaben

Angaben nach 

§§ 289 b bis 289f

Eindeutig 

abgegrenzt

Nicht eindeutig abgegrenzt

Pflicht zur 

Einbeziehung in 

Prüfung

Prüfung, ob Angaben 

gemacht wurden + 

keine inhaltliche 

Prüfung + Hinweis auf 

Nichtprüfung im BSV

Keine Einbeziehung 

in Prüfung 

+ggf. Info über 

Nichtprüfung im 

BSV

Einbeziehung 

in Prüfung

Keine 

Einbeziehung in 

Prüfung + Info 

über Nichtprüfung 

im BSV

Änderungen nach IDW PS 350
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Änderungen nach IDW PS 350

Zusammenfassung

Prognosebericht

Dokumentation von Vorkehrungen und 

Maßnahmen zur Prognoseermittlung 

System zur Aufstellung des 

Lageberichts

Prozess ist zu dokumentieren

Nicht prüfbare Angaben 

Angaben prüfbar gestalten 

oder gesonderte Darstellung

Lageberichtsfremde Angaben

gesonderte Darstellung unter eigener 

Überschrift

Erstmalige Anwendung für Geschäftsjahre mit Beginn nach dem 15.12.2018!
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Verbindlichkeiten nach Bundesklimaschutzgesetz
Verbändeanhörung für ausgewählte Verbände 05.10.2019 – 08.10.2019 10:00

Kabinettsbeschluss 09.10.2019

 Richtet sich an den Bund

 Ermächtigungsgrundlage für 

Klimaprogramm 2030

 Gesetzliche jährliche Ober-

grenzen für THG-Emissionen in 

den Sektoren bis 2030

 Monitoring/Nachsteuerung 

verankert

 Zertifikatezukauf aus anderen EU-

Ländern erlaubt

Gesetzentwurf ist im politischen 

Prozess (Bundesrat, Bundestag) 

Entwicklung der Treibhausgasemissionen / Sektor Gebäude
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Klimaschutzgesetz und Klimaschutzprogramm 2030

Bundes-Klimaschutzgesetz KSG (Kabinettsbeschluss vom 09.10.2019/ 6.11. öff. Anh.)

Klimaschutzprogramm 2030 (Kabinett 09.10.2019) Monitoring / Nachsteuerung 

CO2-Bepreisung Entlastung Gebäude

Gesetz zur Umsetzung des 

Klimaschutzprogramms im 

Steuerrecht 16.10. Kab.

Gesetz über ein nationales 

Emissionshandelssystem für

Brennstoffemissionen 

23.10. 2019 Kabinett

Bundesförderung für 

effiziente Gebäude (BEG):

- 10% höhere Fördersätze für  EH

- Boni für erneuerbare Energien,

- Zuschüsse für mehr Adressaten

- 40% Austauschprämie für 

Ölheizungen 

Senkung der EEG-Umlage: 

2021 um 0,25 ct/kWh, 2023 

um 0,625 ct/kWh

Wohngeld-CO2-

Bepreisungentlastungsges

etz – WoGCO2BeprEntlG

29.10.2019 Ref.E. 

Prüfung begrenzte Umla-

gefähigkeit CO2-Preis

Förderung der seriellen Sa-

nierung, Aufstockung ener-

getische Stadtsanierung

Nächste Überprüfung ener-

getischer Standards 2023

GEG 23.10. 2019 Kabinett

Prüfauftrag Mieterstrom

Zulässige Jahres-Emissionsmengen für 

Gebäude für die Jahre 

2020 (118 Mio.t) bis 2030 (70 Mio. t)

Eingehalten? Ja OK

Nein

Sonderprogramm der betroffenen Ministerien

2021–2025: Zukauf aus anderen EU-Staaten 

erlaubt

Ab 2026: Begrenzung Zertifikate, Auktion
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Einführung einer CO2-Bepreisung in den Sektoren Verkehr 

und Wärme

 nationales Emissionshandelssystem (nEHS)
erfasst die Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brenn- und Kraftstoffe,

insbesondere Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Kohle, Benzin, Diesel 

 Unternehmen, die die Heiz- und Kraftstoffe in Verkehr bringen, 

müssen Zertifikate kaufen

 Zertifikate erhalten 2021 bis 2025 einen Festpreis 

und sind nicht in der Menge begrenzt

 Ab 2026: Festlegung einer maximalen Emissionsmenge, 

Auktionierung, Preisminimum und -maximum

Prüfauftrag: begrenzte Umlagefähigkeit der CO2-Bepreisung?
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Auswirkungen des CO2-Preises auf die 

Wärmeversorgung 

Jahr EUR/t 

CO2

2021 10

2022 20

2023 25

2024 30

2025 35

2026 35..60

2027 ff offen

Energieträger kg/kWh Ct/kWh Zuschlag Ct/kWh

Heizöl 0,31 7,0 0,62

Erdgas 0,24 5,0 0,48

BHKW - Erdgas 0,24 5,0 0,48

Braunkohle 0,43 5,0 0,86

Fernwärme < 20 MW Je nach Brennstoff und KWK-Anteil zwischen 

Braunkohle und „besser als Erdgas“ 

Fernwärme > 20 MW sind bereits durch Emissionshandel abgedeckt

Wärmepumpe Netzstrom: im Emissionshandel abgedeckt

PV-Strom: kein CO2-Preis

BHKW-Strom aus Erdgas: siehe BHKW-Wärme

Auswirkung bei 20 EUR/t
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Benchmarks für CO2-Emissionen

Durchschnittliche GdW-Wohnung: 

2 t CO2 pro WE oder 

33 kg CO2 pro m² Wohnfläche
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Digitale Prozesse – Chancen und Grenzen

Quelle: GdW Gremienbefragung Digitalisierung 2018
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Rechnungswesen und
Controlling

Vermietung

Unternehmensführung und
Berichtswesen

Instandhaltung

Marketing

Kundenservice

Finanzierung

Personalwesen

Sanierung und
Modernisierung

Planung und Neubau

Angaben in %

Sehr hoch/Hoch Teils/Teils Gering/Gar nicht

Digitalisierungsgrad einzelner Kernaufgaben aus Sicht der Unternehmen
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01

• Handlungsbedarf identifizieren

• Abgleich Ist-Situation mit Umwelt

02 • Ableitung Zielbild

• Formulierung

Digitalisierungsstrategie

03
• Aufnahme Ist-Prozesse

• Ableitung Optimierungsbedarf

• Abläufe automatisieren

Lagebeurteilung

Digitalisierungsstrategie

Prozesse optimieren

VORGEHENSMODELL DIGITALISIERUNG

Leitfaden Digitale Agenda
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Planung Bau Bewirtschaftung Verwertung

Neuvermietung

Mieterhöhung

Mahn- & Klageverfahren

Sanierung & Modernisierung

Laufende Instandhaltung

Betriebskostenabrechnung

Rechnungsbearbeitung

Kündigung von Mietverhältnissen

ÜBERSICHT KERNPROZESSE

Leitfaden Digitale Agenda
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Bewirtschaftung

Betriebskostenabrechnung

Zählerstände 
erfassen / prüfen

Rechnungen 
erfassen / prüfen

Abrechnung simulieren / 
Probelauf

Abrechnung 
durchführen & versenden

Teilprozesse Aktivitäten

Digitaler 
Rechnungseingang

Automatisierte 
Plattformanbindung

Automatisierte 
Prüfung

Digitales 
Abrechnungsformat

Stände an Versorger 
übermitteln

Digitale Erfassung der 
Zählerstände

Smart Metering

Mieterportal

• Fristgerechte 
Erstellung der 
jährlichen 
Betriebskosten-
abrechnungen.

Prozessziel

Ebene 1

Ebene 2

Ebene 3

Ebene 4

BEISPIEL KERNPROZESS 

BETRIEBSKOSTENABRECHNUNG

Leitfaden Digitale Agenda
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